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Bekanntmachungen des Landratsamtes   

 
46 Manövermeldung (03.03.2026 bis 05.03.2026) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

in der Zeit von 03.03.2026 bis 05.03.2026 führt die Bundeswehr im 
Gemeindebereich Hitzhofen, Böhmfeld, Walting und Kipfenberg eine 
Wehrübung durch.  

Es werden ca. 53 Soldaten sowie 5 Fahrzeuge an der Übung teil-
nehmen.  

 

Ersatzansprüche für evtl. Schäden durch die Bundeswehr sind über 
die Gemeinde bei der Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Ingolstadt, 
Marlene-Dietrich-Str. 12, zu melden. 

 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntma-
chung (ggf. auch in abgelegenen Gemeindeteilen und Gehöften) und die 
Verständigung der Jagdberechtigten zu sorgen und auf die Fristen (um-
gehend nach Bekanntwerden) für die Anmeldung von Manöverschäden 
hinzuweisen. 

 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der 
übenden Truppen fernzuhalten. Die Bestimmungen über Räum- und 
Fundmunition und die einschlägigen Strafbestimmungen sind zu beach-
ten. 

 

 
 

A M T S B L A T T  
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47 Manövermeldung (16.03.2026 bis 20.03.2026) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

in der Zeit von 16.03.2026 bis 20.03.2026 führt die Bundeswehr im 
Gemeindebereich Kipfenberg, Kösching, Pförring, Kinding, Beilngries, 
Denkendorf, Stammham, Wettstetten, Hepberg, Lenting, Großmehring, 
Oberdolling, Mindelstetten, Altmannstein, eine Wehrübung durch.  

Es werden ca. 45 Soldaten sowie 8 Fahrzeuge an der Übung teil-
nehmen.  

 

Ersatzansprüche für evtl. Schäden durch die Bundeswehr sind über 
die Gemeinde bei der Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Ingolstadt, 
Marlene-Dietrich-Str. 12, zu melden. 

 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntma-
chung (ggf. auch in abgelegenen Gemeindeteilen und Gehöften) und die 
Verständigung der Jagdberechtigten zu sorgen und auf die Fristen (um-
gehend nach Bekanntwerden) für die Anmeldung von Manöverschäden 
hinzuweisen. 

 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der 
übenden Truppen fernzuhalten. Die Bestimmungen über Räum- und 
Fundmunition und die einschlägigen Strafbestimmungen sind zu beach-
ten. 

 
 

48 Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 
BayBO Vollzug der Baugesetze; Umbau eines bestehen-
den Stadels (teilweiser Rückbau der baulichen Anlage) 

 
Das Landratsamt Eichstätt hat den Bauherren Herrn Franz Beer, Ro-

senaustr. 12, 92339 Beilngries, auf dem Grundstück Fl.Nr. 1245 der 

Gemarkung Beingries, mit Bescheid vom 12.02.2026 folgende Bauge-

nehmigung (42-BV-Nr. 58-2026-B) erteilt: 

 

Umbau eines bestehenden Stadels (teilweiser Rückbau der bauli-

chen Anlage) 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Be-

kanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht München in München, 

Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München. 

   

  

Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtliche Zulas-

sung eines Vorhabens hat keine aufschiebende Wirkung (§ 212 a Abs. 

1 BauGB in der Fassung vom 03.11.2017 BGBl. I Seite 3634). 

Auf Antrag kann das Landratsamt Eichstätt oder das Gericht in der 

Hauptsache die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen.  

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:  

  

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 

oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 

Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-

Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Kla-

gen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

 

Kraft Bundesrechts wird - sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt - 

in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klage-

erhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 

 

Hinweise: 

Im vorliegenden Fall sind mehr als 20 Beteiligte bzw. beteiligte Nach-

barn vorhanden. Das Landratsamt Eichstätt macht daher von der Mög-

lichkeit des Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bayer. Bauordnung  Gebrauch, an 

Stelle einer Einzelzustellung der Baugenehmigung an jeden Nachbarn/ 

Beteiligten die Baugenehmigung durch öffentliche Bekanntmachung 

bekanntzugeben. Mit dem Tag der Bekanntmachung des verfügenden 

Teils der Baugenehmigung im Amtsblatt für den Landkreises Eichstätt 

gilt die Zustellung der Baugenehmigung als bewirkt. 

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landrats-

amtes Eichstätt in 85072 Eich-stätt, Residenzplatz 2, Zimmer 235 und 

bei der Stadt Beilngries, Hauptstraße 24, 92339 Beilngries während 

der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 

 

 

Landratsamt Eichstätt, 12.02.2026 

gez. 

Tratz 
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49 Bekanntmachung der Sitzung des Wahlausschusses zur 
Beschlussfassung zur Feststellung des abschließenden 
Wahlergebnisses sowie der Form der Verkündung des 
vorläufigen Wahlergebnisses für die Wahl 

[ X ] der Landrätin oder des Landrats 

[ X ] des Kreistags 

am Sonntag, 08. März 2026 

1. 

Die Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des abschließenden 

Wahlergebnisses gemäß Art. 19 Abs. 3 des Gemeinde- und Landkreis-

wahlgesetzes (GLKrWG) findet statt am Donnerstag, 12.03.2026 um 

17:00 Uhr im Landratsamt Eichstätt, Residenzplatz 1, 85072 Eichstätt, 

Großer Sitzungssaal, Zi. 101. 

 

Sollte eine Stichwahl für die Wahl der Landrätin oder des Landrats er-

forderlich sein, entfällt die o.g. Sitzung des Wahlausschusses. Im Fall 

einer Stichwahl findet am Montag, 09.03.2026 um 17:00 Uhr die Sit-

zung des Wahlausschusses zur Feststellung des vorläufigen Ergebnis-

ses für die Wahl der Landrätin oder des Landrats sowie der Stichwahl 

statt. Die Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des abschlie-

ßenden Wahlergebnisses findet im Fall einer Stichwahl dann am Diens-

tag, 24.03.2026 um 17:00 Uhr statt. Die Sitzungen finden jeweils im 

Landratsamt Eichstätt, Residenzplatz 1, 85072 Eichstätt, Großer Sit-

zungssaal, Zi. 101 statt. 

 

Der Wahlausschuss verhandelt, berät und entscheidet in öffentlicher 

Sitzung, soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder 

auf berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenstehen (Art. 17 Abs. 2 

GLKrWG). In diesen Fällen berät und entscheidet er in nichtöffentli-

cher Sitzung über den Ausschluss der Öffentlichkeit. Beschlüsse, die in 

nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, werden der Öffentlichkeit be-

kannt gegeben, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen 

sind. 

 

Sollte eine weitere Sitzung notwendig werden, wird Ort und Zeitpunkt 

ebenfalls rechtzeitig bekannt gemacht. 

 

2. 

Form der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses; Fristbeginn 

für die Annahme der Wahl 

 

Unter dem Vorbehalt der Feststellung des abschließenden Wahlergeb-

nisses durch den  

Wahlausschuss wird das ermittelte vorläufige Wahlergebnis durch 

 

2.1 

Aushang am Landratsamt Eichstätt, Residenzplatz 1, 85072 Eichstätt 

sowie auf dem Internetauftritt des Landkreises Eichstätt www.land-

kreis-eichstaett.de  

 

gegenüber der Öffentlichkeit verkündet. 

 

Für den Beginn der Wochenfrist des Art. 47 Abs. 1 Satz 1 Gemeinde- 

und Landkreiswahlgesetz, binnen der aufgrund eines Wahlvorschlags 

gewählte Personen schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt 

die Wahl ablehnen können, ist die unter 2.1 genannte Form bzw. Art 

der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses entscheidend. 

 

20.02.2026 

 

gez. 

__________________ 

Christian Speth 

Wahlleiter 

Bekanntmachungen der Stadt Eichstätt    

 

 

- keine Bekanntmachungen - 

 

 

Bekanntmachungen anderer Behörden 

 

50 Sparkasse Ingolstadt Eichstätt: Kraftloserklärung von 
Sparkassenbüchern und sonstigen Sparurkunden 

 

Gemäß Art. 39 AGBGB wurden nachstehend aufgeführte Sparkas-
senbücher/Sparurkunden 

 

3162638302 

 

durch Beschluss der Sparkasse Ingolstadt Eichstätt für kraftlos er-
klärt. 

 

 

Ingolstadt, 06.02.2026 

Sparkasse Ingolstadt Eichstätt 

 

 

Reinhard Dir   Karl-Heinz Schlamp  

Vorstandsvorsitzender  Vorstandsmitglied  

 

 
Markt Gaimersheim 

51 4. Änderungssatzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen des 
Marktes Gaimersheim (Gebührensatzung für Kinderta-
geseinrichtungen) 

 

Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung am 11. Februar 2026 die o.g. 

Satzung beschlossen. Die Satzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 

2026 in Kraft. 

 

Ab dem 20. Februar 2026 liegt die Satzung während der allgemeinen 

Dienststunden in der Gemeindeverwaltung im Rathaus, Marktplatz 3 

in Gaimersheim (Zimmer Nr. 17) zur Einsicht aus. 

 

Gaimersheim, 16. Februar 2026 

 

gez. 

Andrea Mickel  

Erste Bürgermeisterin 
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Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermes-
sung 

52 Bekanntmachung über Höhenmessungen 
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